
 
	  
  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen Foto Ast & Vohl 
GbR und dem jeweiligen Kunden. Der Kunde verpflichtet sich, die Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen 
und vollständig zur Kenntnis zu nehmen. 
 
I. Allgemeines 
1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle dem Fotografen erteilten Aufträge. Sie gelten als vereinbart, wenn 
ihnen nicht umgehend schriftlich widersprochen wird. 
a) Gegenstand des Vertrages sind fotografierte Lichtbilder. Diese werden auf Wunsch noch unmittelbar vor 
Ort gezeigt.
b) "Lichtbilder" im Sinne dieser AGB sind alle vom Fotografen hergestellten Produkte, gleich in welcher tech-
nischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen. (Negative, Dia-Positive, Papierbil-
der, Still-Videos, elektronische Stehbilder in digitalisierter Form, Videos usw.) 
 
II. Urheberrecht 
1. Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Massgabe des Urheberrechtsgesetzes zu. 
2. Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen Gebrauch des Auftrag-
gebers bestimmt. 
3. Überträgt der Fotograf Nutzungsrechte an seinen Werken, ist - sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde - jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe von Nutzungsrechten 
bedarf der besonderen Vereinbarung. 
4. Der Besteller eines Bildes i.S. vom § 60 UrhG hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen und zu verbrei-
ten, wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen worden sind. Die Verletzung des Urheber-
rechts berechtigt den Fotografen zum Schadensersatz. Dieser ist mindestens in der Höhe des Ausfallgeldes des 
Fotografen zu zahlen. 
5. Bei der Verwertung der Lichtbilder muss der Fotograf, sofern nichts anderes vereinbart wurde, als Urheber 
des Lichtbildes genannt werden. Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt den Fotografen 
zum Schadensersatz. 
6. Die Bilddateien verbleiben beim Fotografen. Eine Herausgabe der Dateien an den Auftraggeber erfolgt nur 
bei gesonderter Vereinbarung. 
 
III. Nutzung und Verbreitung
1. Die Vervielfältigung und Verbreitung von Bearbeitungen, die der Fotograf auf elektronischem Wege herge-
stellt hat, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Fotografen. 
2. Die Digitalisierung, Speicherung, elektronische Veränderung und Vervielfältigung der Lichtbilder des Foto-
grafen auf Datenträgern aller Art bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Fotografen.
3. Die Übertragung von Nutzungsrechten beinhaltet nicht das Recht zur Speicherung und Vervielfältigung, 
wenn dieses Recht nicht ausdrücklich übertragen wurde.
4. Der Fotograf ist nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien und Daten an den Auftraggeber herauszuge-
ben, wenn dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
5. Wünscht der Auftraggeber, dass der Fotograf ihm Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung stellt, ist 
dies gesondert zu vereinbaren. 



6. Hat der Fotograf dem Auftraggeber Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur 
mit vorheriger Einwilligung des Fotografen verändert werden. 
7. Der Auftraggeber bzw. die Beteiligten erklären sich mit Auftragserteilung einverstanden, dass die entstande-
nen Fotos zur Eigenwerbung/ zu Veröffentlichungen des Fotografen benutzt werden dürfen, z.B. im Internet, in 
Printmedien oder in Veröffentlichungen z.B. in Buchform. Andere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
 
IV. Vergütung und Eigentumsvorbehalt
1. Für die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder vereinbarte Pauschale 
ohne Umsatzsteuer gemäß §19 UStG berechnet. Nebenkosten sind vom Auftraggeber zu zahlen (Reisekosten, 
Modelhonorare, Spesen, Riquisiten, Labor- und Materialkosten). 
2. Fällige Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu zahlen. Der Auftraggeber gerät in Verzug, wenn er fällige 
Rechnungen nicht spätestens 7 Tage nach Erhalt der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforde-
rung begleicht. Ggf. anfallende Verwaltungs- und Mahngebühren zahlt der Auftraggeber.
3. Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages bleiben die gelieferten Lichtbilder Eigentum von 
Foto Ast & Vohl GbR. 	  
  
 


